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In dem Rechts 

Verkündet am: 
18.08.2020 

 _ . 
Justizbeschäftigte 
als Ur.kundsbeli\mtiljl 

- der Geschäftsstelle

T 

- Kläger'-

Prozessbevollmächtigte/r: DGB Rechtsschu GmbH Büro Kaiserslautern, 
handelnd durch Rechtssekretär ..., Richard
Wagner-Straße 1, 67655 Kaiserslautern 

gegen 

1" • 

:2. 

3. 

1. 
' 

- Beklagter -

. - Beklag�e -
i 

8 

-- Beklagter -
' 
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Prozessbevollmächtigte/r: 1-3:

hat die 3. Kammer des Arbeit' erichts Kaisers autern auf die mündliche 
Verhandlung vom 18. August 2020. dur • den Richter ....am Arbeitsgericht  als 
Vorsitzenden und den ehrenamtlichen Riichter....   und den ehrenamtlichen 
Richter .... als Beisitzer für Recht e kannt:

1 

1. Die Klage wird abgew· sen.

2. Der Kläger hat die Ko' ten des Rechts treits zu tragen.
i 
i 

3. Der Wert des Streitge enstandes wi d auf 8.652,00 Euro festge-
setzt.

Tatbestan 

Die Parteien streiten sich .übe� die Beendigung des ArbeitsverhältnJsses. 
i 
i 
i . i . 

Der Kläger ist seit 24.04.2001\ bei dem Beklagen zu 1, einer Körperschaft des öf-
. . , 

fentlichen Rechts, die aus de: Landkreis .... 
. 
(Beklagter zu 3) u·nd der 

. . i 

Verbandsgemeinde .... (Bekl gte zu 2) besteht. Der Beklagte zu 
i ,', 

' 
' 
.

1 betreibt als Schulzweckverb
 
nd die ..... Bei dem Beklagten 

i

zu 1 direkt sind neben dem � _ger noch ein H usmeister, Herr K.(geboren . ! � 

01.03.1965, geschieden, 2 Kir\ er), sowie 3 Sc ulsekretärinnen beschäftigt. 
- ! . 

Die Geschäftsführung des Sc; ulzweckverband s (Beklagter zu 1) wird im 
wesentlich von Herrn ..... d� chgeführt, derb i der Beklagten ·zu 2 beschäftigt ist.
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Der Kläger erzielte ein Brutto onatseinkomm n von 2.238,00 Euro monatlich.,'Die 
· Anwendung des Tarifvertrags r den öffentlich n Dienst ist vereinbart.

Auf einer Sitzung der Verban. sversammlung es Schulzweckverbandes des Be
l 

klagten zu 1 am 14.11.2019 V? rde der in BI. 14 d. A. wiedergegebene Beschluss 
gefasst, das� der Schulhaus : isterbereich ei gestellt und zukünftig vom Bauhof 

, 
i 

der Verbandsgemeine 
' 

......, a so der Beklagten zu 
' 
2, miterledigt 

wierde. 

i 

Der Kläger ist schwerbehindert . n Menschen gl ichgestellt. Das lntegrationsamthat 
' 

einer Kündigung des Klägers : gestimmt (BI. 3 ff d. A.). Dieser Bescheid ist noch 
nicht rechtskräftig. 

Der Beklagte zu 1 sprach ei e Kündigung nter dem Datum 14.04.2020 zum 
i 

31.12.2020 (BI. 7 d. A.) aus. 

Der Kläger trägt vor: 

i 

, .

Es liege eine einheitliche Ve '. altung und dah r auch ein einheitlicher Betrieb vor. 
Deshalb seien die Beschäftig; n der Verband gemeine ..... (Be- klagten zu 2) 
seien mit hinzuz; rechen. Damit s i das Kündigungsschutzgesetz auf das 
Arbeitsverhältnis anwend ar.. 

 
Der Beklagt zu 1 ·könne gar nicht den Bereich 

Schulhausmeisterei schließe� denn nach § 7 der Verbandsordnung habe er tjas 
zur Aufrechterhaltung des sq ulbetriebs erfor erlich.e Personal bereit zu halten. 
Wenn nun Personal eines Ve' andsmitglieds es SchUlzweckverbandes, nämlich . 

i 
' 

. 

der Beklagten zu :Z, eingesetzt erde, dann mü se das gegen Koste,-ierstattung gec 
schehen. Der Beklagte solle v rtragen, dass d s auch der Fall sei. Bisher habe er 

: · ' . ,. 

das nicht getan. Es sei auch fi glich, wie überh upt ein Schulträger den Betrieb mit 
dann letztlich nur noch 3 Schuj ekretärinnen au recht erhalten könne. Die gleichzei-
tige Übertragung der Hausm • istertätigkeiten uf den Bauhof der Beklagten zu 2 
zeige, dass gerade eine gern� same Verwaltu g zwischen der Beklagten zu 2 und 

' . ! 
i 
1. 
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1

dem Beklagten zu 1 gegeben i. Die Beklagte. u 3 (Landkreis ....) nehme lediglich an 
den Verbaridssitzun en teil, trete abe im Übrigen nicht in Erscheinung. 

 
Auf 

,

dem Briefkopf des Beklagten zu 
 

; sei die Anschrift er Verbandsgemeinde; der Beklagten 
zu 2, angegeben. Arbeitsunfähigk iisbescheinigung ri und Urlaubsanträge seien nicht über 
den Beklagte zu 1, sondern übe: die Beklagte zu abgewickelt worden. Genauso habe 
auch der Kläger das Zeiterfassu� ssystem der Sek agten zu 2 genutzt. Das Ende der Ent
geltfortzahlung sei dem Kläger $ enfalls von der eklagten zu 2 mitgeteiit worden. Auch 
den Nachweis für das Kraftfahrz1 ug über die Bes häftigung im_ öffentlichen Dienst sowie 
den Einkommensnachweis habe! r von der Bekla ten zu 2 erhalten. In einem Schreiben 

- von 2017 an den Rechtsanwalt 
i
.... sei damals itgeteilt worden, dass die Geschäfts-

1 

! '  

führung der .....schule von d r Kreisverwaltun auf die Verbandsgemeinde übergehe. 
' . 
. . 

Bei dem Verfahren zur Zustimm ng beim Integral onsamt sei die Beklagte zu 2 als An-
sprechpartner angegeben worde; . Daneben gebe e gemeinsame Aktivitäten und den Aus
tausch von Werkzeugen, z. B. s Winterpflugs. 1s gemeinsamer Betrieb 'mit der Ver-

- bandsgemeinde .... (Beklagte' zu 2) sei .dann auch der Personalrat der. 1 
Beklagten zu 2 bei der Kündigu · g zu beteiligen g wesen. Das sei hier unterblieben und 
. 

' 

daher die Kündigung unwirksam) 

Der Kläger beantragt, 

1. festzustellen, dass dasi rbeitsverhältni der Parteien durch die Kündigung• 1 
d_es Beklagten zu 1 voll/ 14.04.2020 nicht beendet wird. 

2. Im Falle des Obsiegen� mit dem Antrag u 1 und/oder zu 2 den Beklagten zu
. . !

1 zu verurteilen, den � äger bis zum re htskräftigen Abschluss des Kündi-
gungsschutzverfahrens zu unveränderte arbeitsvertragllchen Bedingungen
als Hausmeister weite : beschäftigen.
Hilfsweise zu die Bekla 1 te zu 2 zu verurt ilen, den Kläger bis zum rechtskräf-

i 
.

} 

tigen Abschluss des Kil digungsschutz erfahrens zu unveränderten arbelts-
vertraglichen Bedingu� en als Hausmei ter Weiterzubeschäftigen.
Höchst hilfsweise den I Beklagten zu 3 u verurteilen, den Kläger bis zum
rechtskräftigen Abschl '. ss· des Kündigu gsschutzverfahrena zu unveränder- ·

• 
! ' 

. 

ten arbeitsvertraglichen Bedingungen al Hausmeister welterzubeschäftigen •
• 
' 

ll 
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. Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen.

Sie(trägt vor: 

In § 2 Abs. 1 Satz 1 des Landesg setzes über die k mmunale Zusammenarbeit sei festge
halten, dass es _sich bei dem Beki gten zu 1 um ein Körperschaft des öffentlichen Rechts 

: ' ' . 

handelt. Die Geschäfte dieser Kö: erschaft würden durch die Beklagte zu 2 geführt. Es sei 
nichts anderes als das Verhältni� zwischen Ortsge einden und Verbaridsgemeinden und 
führe nicht zu einem gemeinsame Betrieb. Es geb · keine konkludente Führungsvereinba-

, . 

rurig zwischen öffentlich rechtlic; n Körperschafte , die zu einem gemeinsamen Betrieb . ' 
1 . • ' 

. 

führen könnte (LAG Baden-Württ mberg 25.01.200 9 Sa 42/07). Die Beklagte zu 2 k!)nne 
i 

' 

nach dem Schulgesetz überhaup kein Schulträger sein. Das sei nach § 76 Abs. 1 Satz 3 -
' ' 

. 
' i 

.

Schulges.etz Rheinland-Pfalz nuf für kreisfreie Stä te oder Landkreise möglich. Die Ge-
schäftsführung sei In § 8 der ve' andsordnung vo gesehen. Von daher sei auch die Be
klagte zu 2 als Ansprechpartneri 

 

z. S: gegenüber dem Integrationsamt und bei and�ren 
i

personal,rechtlichen Sachen ausg wiesen. Die einz lnen Leistungen wurden zwischen den 
V�rbandsmitgliedern abgi!lrechne . Wenn beispiels eise ein Schulhausmeister Lei�tungen 
für die Verbandsgemeinde ..... er ringe, dann würden diese Leistungen 

entsprechend den Rapportzetlel '. · abgerechnet. u gekehrt erfolge auch die Nutzung des_ 
Schneepfluges der Verbandsge' ein de· nur gegen Bezahlung nach Nutzungsdauer und 
Streusalz nach Kilogramm. 

Zur Ergänzung des Sach- und_ treitstandes wir auf den Inhalt der von 
 

den Parteien 
vorgelegten Schriftsätze sowi ' auf die Protok lle zu den mündlichen Verhandlun-
gen vom 12.05.2020 und 18.0

1
.2020 veiwiese 
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Eri scheidungs ründe 

Die Klage ist zulässig, aber nie t begründet. 
. i 

' 

1. 

Die Kündigung des Beklagten ! u 1 wird das Ar eitsverhältnis des Klägers mit dem 
1 

• 

Beklagten zu 1 zum 31.12.204 beenden. 

1. 

Hinsichtlich der Beklagten :i:u : und 3 ist die KI ge in jedem Fall abzuweisen, ohne 
dass es dabei auf die Frage : ines gemeinsa en Betriebes ankommt. Bei jedem 
Kündigungsschutzantrag ist i I manent auch di Feststellung, dass ein Arbeitsver-

i ' ' 
hältnis zwischen den Parteien i esteht, denn a dernfalls würde bereits das Rechts-
schutzinteresse fehlen. Arbeit

1 
aber des Kläge ist aber allein der Beklagte zu 1,

. . i ' . . ·. ' 
der eine eigene Rechtspersöri ichkeit ist. Der läger hat auch nicht dargelegt, wie 

. ' ! 

er zu einer Arbeitgebereigens : aft der Beklagt n zu 2 oder 3 kommt. 
1 

2 
. Das Arbeitsverhältnis des Kläg rs mit dem Be agten zu 1 endet zum 31.12.2020. 

a) 

Das Kündigungsschutzgesetz ist auf das rbeitsverhältriis ' aufgrund der Be-
triebsgröße nicht anwendbar, ; enn es sind we iger als 10 Arbeitnehmer im Sinne 
des § 23 Abs. 1 KSchG im B '. trieb beschäftig . Dabei ist unstreitig, dass .bei dem 
Beklagten zu 1 selbst mit dem: Kläger nur 2 Ha smeister und 3 Schulsekretärinnen 

' 
1 

tätig sind. 

Die Arbeitnehmer der Verbar,i sgemeinde (Beklagten zu 2) 

sind nicht hinzuzuzählen, den 
1 

es liegt 
7 

kein emeinsamer Betrieb im Sinne des
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. 
.

Kündigungsschutzgesetzes vo' . Grundsätzlich st der Betrieb im öffentlichen Recht 
in der Regel die Verwaltung (v' 1. BAG - 2 AZR 83/08, Rn.� 3 ff.). Selbst wenn man 
in dem Umstand, class Herr ....die Ve. altung des Schulzweckverbandes (des 
Beklagten zu 1) führt, ein: einheitliche Le tung sehen wollte, dann.fehlt eS: an 
einem gemeinsamen Zweck. • s ist nicht Zwec der Verbandsgemeine .... eine 
...schule :zu führen. Sie ist ls Trägerin überhaupt nicht für .diesen Zweck 
vorgesehen. Dane: en geschi�ht di Verwaltung des Zweckverbandes durch Herrn 
•  nich 

1tt 
auf privatrechtl eher Grundlage, sondern aufgrund einer Verbandsordnung 

des z! eckverbandes nd des Gesetzes über die kommu- nale Zusammenarbeit. 
Eine gel 

 

einsame Leitu g würde außerdem bedeuten, dass 
Herr ... neben der : eitung des Sch. lzweckverbandes auch die Leitung der 
Verbandsgemeine i,nnehat. Das wird aber lcht behauptet. 

i 
1 

Im öffentlichen Recht kommt� häufiger vor, d ss eine öffentlich rechtliche Körper-
schaft für eine andere öffent,i eh rechtlic,he K rperschaft Verwaltungstätigkeiten,
auch in der Personalverwaltu I g, durchführt. D s ist z. B. im Verhältnis zwischen 
Verbandsgemeinde und 'Ortsg meinde der Fal . Dabei kommt Jnan auch nicht auf 
die Idee, die Arbeitnehmer de.' Ortsgemeinde nd der Verbandsgemeinde zusam-
menzuzählen .. 

Die Kündigung ist also nicht a f soziale Rechtf rtigung hin zu überprüfen und nicht 
nach dem Kündigungsschutzci setz unwirksa 

c) 
. '

1

Andere Unwirksamkeitsgründ: 
 

nicht sind ers chtlich. Die Hausmeistertätigkeiten selbst sind keine wirtschaftlich Einheit, so da auch nicht von einem Teilbetdeb-
sübergang der Hausmeistera' 

 
teilung auf die erbandsgemeine .... (Beklagte zu 

2) ausgega; gen werden ka n und damit das Kündigungsverbot 
1 

des§ 613 a Abs: 4 BGB eing( 
 
ift. 

i 
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ments (§ 46 c Arbeitsgerichtsg' setz, Verordnu1 g über die technischen Rahmenbe• 
dingungen des elektronischen! ,echtsverkehrs und über das besondere elektroni• 
sehe Behördenpostfach) einge �gt werden. 

· Sie ist i
i

innerhal� einer· Frist von zwei Monaten 

schriftlich'oder in Form des elei ,tronischen Dokuments zu begründen. 

Beide Fristen beginnen mit der! '.ustellung diese, Urteils, spätestens aber mit Ablauf 
von fünf Monaten nach dessen Verkündung. 

1 

· Die Berufun,gsschrift und die El �rufungsbegrün ungsschrift.inüssen von einem bei
einem deutschen Gericht zugE lassenen Rech sanwalt unterzeichnet bzw. signiert

• 
1 

. • . 

sein. i
Sie können auch in Verfahren f r deren Mitglie1 er von einem .Organ oder einem mit
der Prozessvertretung beauft� gten Vertreter i iner GewerkschE!ft, einer Arbeitge
bervereinigung, eines Zusainr enschlusses o er einer• Rechtsschutzorganisation

. solcher Verbände nach näh.ere Maßgabe des� 11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 und 5 ArbGG 
unterzeichnet bzw. signiert we: jen. 
Rechtsanwälte oder eine der vorher bezeich eten Organisationen können sich 
selbst vertreten. 

· Hinweis:
Bei Einreichung in schriftlichei Form werden vc n der Berufungsbegrüridung�schrift
zwei zusätzliche Abschriften z; r Unterrichtung er ehrenamtlichen Richter erbeten.

Beglaubigt: 
. . : 

Es wird beglaubigt, dass der Inhalt er Abschrift mit 
der übereinsti.mmt 

. ; 

 
J ustizbeschi! lgte 
als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 




